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In Beantwortung der schriftlichen Anfrage Nr. 1117/J, betreffend 
ttlJurchführung und Überv1fachung des Preisbestimmungsgesetzes ll ,die 
die Abgeordneten Staudinger, Dr. Frauscher, -Dr. Fiedler und Ge
nossen am 15. Februar 1973 an mich richteten, beehre ich mich, 
zu den 3 gestellten ~ragen zusammenfassend folgendes mitzuteilen: 

An mich wurde kein konkreter Fall herangetragen, in dem ein Ge
werbetreibender unter Druck gesetzt worden wäre .. Allerdings bin 
ich für die Preisüberwachung nach dem Preisbestimmungsgesetz 1972 
nicht zuständig, sondern der BundesministerfUr Inneres, der den 
Anfragestellern bereits eine diesbezügliche Antwort hat zukommen 
lassen. 

Ich darf jedoch klarstellen, daß die von meinem Ministerium aus
ge arbe i teten "Von-Bis-Preislisten" keines\vegs Gr~dlage der Kon
trollclction waren, sondern daß auf Grund jedes einzelnen im 

-Herbst 1972 erhobenen Preises unter Anwendung der von mir am 
13. November 1972 erlassenen Verordnung betreffend die Entlastungs-
sätze und mit Berücksichtigung der Beschlüsse der Paritätischen 
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DER ßUNDESMINIS1ER 
- 2 -

fÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Kommission fürI?-'eis- und LOfu'1fragen ein Sollpreis errechnet 
\'rurde, der den Preisbehörden erster Instanz als Hichtlinie 
für die Überprüfung dienteo 

Daß der Einzelhändler nur für die Preisentlastung im eigenen 
Bereich verantwortlich ist, ergibt sich eindeutig aus Ziffer 1 
zu Kap i tel 103 der obzi tierten Verordm.mg. 

Da somit nur die ordnungsgemäße Entlastung der Preise gemäß 
§ 2 Abs .. 1 des Preisbestimmungsgesetzes 1972 Gegenstand der 
Kontrolle ",ar,' sehe ich weder eine VeranlassUllg ~ auf eine 
Änderung bei der Preisüber\vachul1g zu dringen, noch einen Grund 
zur Annahme, Cl.aß den Klein- und Mi ttelbet::cieben Verluste zu
gefügt worden wäreno 
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